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RS OGH 1966/12/6 11Os91/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1966

Norm

ABGB §1375 B

StPO §366 Abs2 C

Rechtssatz

Die nach Bekanntgabe der Ansprüche des Privatbeteiligten in der Hauptversammlung abgegebene Erklärung des

Angeklagten: "Den Anspruch anerkenne ich" ist mangels zuverlässiger Anhaltspunkte für eine weitergehende

Bedeutung nur als Außerstreitstellung des Anspruches der Höhe nach zu beurteilen.
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